
Kinder- und Jugendordnung der WLS e. V. ( nachfolgend KuJ-Ordnung genannt ) 
 
1. Ziele, Grundsätze, Aufgaben 
 
Der Kinder- und Jugendgruppe ( nachfolgend KuJ- Gruppe genannt ) gehören Kinder im Alter von 
sechs bis zum vollendeten 13. Lebensjahr und Jugendliche vom 14. bis zum noch nicht vollendeten 
18. Lebensjahr als Mitglieder der WLS e.V. an. 
 
Ziel ist es, die Kinder und Jugendlichen an den Wassersport - insbesondere den Segelsport 
heranzuführen, ihre sportlichen Aktivitäten sowohl im Breiten- als auch Leistungssport zu fördern. 
 
Die Mitglieder der KuJ –Gruppe sind als Bestandteil der WLS e.V. ebenfalls Mitglieder der 
übergeordneten Verbände und erkennen deren entsprechende Satzungen und Ordnungen an. 
 
Sie werden dazu angehalten 

- sich umweltbewusst zu verhalten, 
- sich für umfassende Sportfreundschaft im In- und Ausland einzusetzen, 
- sich mit den notwendigen Arbeiten zur Pflege und Überholung der von ihnen  

genutzten Bootsmaterialien vertraut zu machen, 
- sich aktiv an den angebotenen Trainingsmöglichkeiten zu beteiligen. 

 
Die Mitglieder der KuJ- Gruppe können aus ihrer Mitte einen Jugendsprecher wählen. 
 
2. Finanzen 
 
Der Jugendobmann legt ( wenn möglich auch in Zusammenarbeit mit dem Jugendsprecher ) 
der Mitgliederversammlung einen Finanzplan vor. 
Die Höhe der Finanzmittel für die KuJ – Gruppe wird durch die Mitgliederversammlung  
mit dem jährlichen Haushaltsplan beschlossen. 
 
3.Jugendobmann 
 
Er wird bei Vorhandensein einer KuJ- Gruppe und damit einer Jugendgruppenversammlung der 
Mitgliederversammlung der WLS e.V. zur Wahl vorgeschlagen. 
 
Existiert eine Jugendgruppe nicht, erfolgt der Vorschlag zur Wahl des Jugendobmanns durch die 
Mitglieder und den Vorstand. 
 
Aufgaben: 

- Er unterstützt und organisiert die seglerische und athletische Ausbildung der Kinder und 
Jugendlichen. 

- Er erstellt die Sport- und Finanzpläne, 
- ist verantwortlich für das Bootsmaterial, 
- setzt Übungsleiter ein. 

 
 
4. Jugendsprecher 
 
unbesetzt 
 
5. Jugendgruppenversammlung 
 
unbesetzt 
 
 
Inkrafttreten 
 
Die Jugendordnung tritt am 24. März 2013 in Kraft. 
 
 


